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spitalexterne Pflege (Spitex) Die Spitex stellt den Gemeinden die Kosten direkt in Rechnung. 
Die Patientenbeteiligung muss selber übernommen werden.

Akut- oder Übergangspflege (nach Spitalaustritt) Die Pflegekosten werden direkt anteilsmässig der zuständigen 
Gemeinde und Krankenversicherung in Rechnung gestellt. 

kantonal anerkanntes Heim/Tagesstruktur/Hospiz Die Pflegekosten pro Tag werden wie folgt aufgeteilt: 

 – Anteil Krankenversicherung (CHF 9.60 pro Pflegestufe) 
 – 20% Selbstbehalt (max. CHF 23.00) 
 – Restfinanzierung durch Wohngemeinde vor Heimeintritt 

Die SVA St.Gallen zahlt die Restfinanzierung der Pflegekosten für 
Personen mit St.Galler Wohnsitz vor Heimeintritt.  

Pflegefinanzierung 

Anspruch 
Sie haben Anspruch auf die Restfinanzierung der Pflege-
kosten, wenn Sie in ein kantonal anerkanntes Alters- 
und Pflegeheim, eine Tages-/Nachtstruktur oder ein
Hospiz eintreten und in der Schweiz grundversichert 
sind. 

Anmeldung
Beziehen Sie Ergänzungsleistungen oder melden Sie sich 
aufgrund des Heimaufenthalts für Ergänzungsleistungen 
an? Dann ist keine separate Anmeldung für die Pflege-
finanzierung notwendig. Wenn Sie keine Ergänzungsleis-
tungen beziehen, füllen Sie bitte das Anmeldeformular 
aus (www.svasg.ch/pf-anmeldung). Ihren Anspruch 
können Sie maximal für sechs Monate rückwirkend 
geltend machen.

Meldepflicht
Sämtliche Änderungen (Pflegestufe, Pflegetaxe, Hotelle-
rie- und Betreuungskosten) sowie definitive und vorüber-
gehende Austritte (z.B. Spitalaufenthalte) meldet uns der 
Leistungserbringer direkt.  

Zur Kontrolle erhalten Sie oder Ihre Vertretung bei jeder 
Änderung eine Mitteilung. Bitte melden Sie der SVA 
St.Gallen allfällige Unstimmigkeiten.  

Berechnung
Für die Berechnung sind die Pflegekosten exklusive 
MiGeL relevant. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung 
und Betreuung sind nicht massgeblich. Wenn die gesam-
ten Pflegekosten den Maximalansatz des Kantons St.Gal-
len übersteigen, tragen Sie diese Mehrkosten selbst. 

Berechnungsbeispiel
Pflegekosten im Heim 
(Tagestaxe Pflegestufe 12 exkl. MiGeL) CHF 302.40
abzüglich Anteil Krankenversicherung
(max. CHF 115.20 pro Tag)                  –  CHF 115.20
Zwischentotal  CHF 187.20
Selbstbehalt                                        – CHF   23.00 
(max. 20% von CHF 115.20 pro Tag) 
= Restkosten pro Tag  CHF 164.20

Wollen Sie noch mehr wissen? 
Erfahren Sie mehr auf unserer Website  
www.svasg.ch/pf. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen 
auch telefonisch zur Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei den ent-
sprechenden Stellen der anderen Kantone, bei den 
AHV-Zweigstellen Ihrer Wohngemeinde sowie in den 
Alters- und Pflegeheimen.

Dieses Merkblatt gibt Ihnen lediglich eine allgemeine Übersicht. Für die Beurteilung von Ansprüchen gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen. 

Wo entstehen Pflegekosten?
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